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Stellungnahme HHVG  

 

Der Verband  Deutscher Podologen (VDP) e.V.,  dessen ordentliche Mitglieder ausschließlich 

PodologInnen im Sinne § 124 SGB V sind, befürwortet den vorliegenden Referentenentwurf des 

BMG „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung“ und gibt hierzu 

folgende Stellungnahme ab: 

Die Ausbildung zum Podologen umfasst weit mehr Potential und Tätigkeiten, als derzeit als 

Heilmittel zugelassen sind. Dennoch ist festzustellen, dass die Majoramputationsraten beim 

Diabetischen Fußsyndrom rückläufig sind, wozu auch der Podologe maßgeblich beiträgt. Durch eine 

Übertragung ärztlicher Tätigkeiten und somit einer Erweiterung des Tätigkeitsfeldes könnten 

deutlich bessere Behandlungsergebnisse erzielt werden, da der Podologe  

 Prädilektionsstellen, Haut- und Nagelveränderungen und Infektionsgefahren frühzeitig 

erkennt 

 tagtäglich in der Praxis mit chronischen Wunden konfrontiert wird und in diesem 

Kontext auch Behandlungserfahrung mitbringt 

 die hygienischen Voraussetzungen in einer zugelassenen Podologiepraxis erfüllt und  

 die Qualifikation aufgrund der podologischen Ausbildung, der Fort- und Weiterbildung 

und bei einem Teil der Podologen durch ein Bachelorstudium mit akademischem 

Abschluss nachweist 

 

Unter diesem Hintergrund bitten wir, auch die Podologen im Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz 

ausdrücklich zu berücksichtigen bzw. aufzunehmen. 

 

Vorschläge zu übertragbaren ärztlichen und erweiterbaren Tätigkeiten an Podologen fügen wir 

dieser Stellungnahme bei.  Für weitere Gespräche finden Sie mit uns einen kompetenten 

Ansprechpartner. 

 

Mit besten Grüßen 

 

Volker Pfersich B.Sc. 
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